
 

Einwohnerrat Wettingen 2023-0967

Interpellation Zumstein Antonia, glp, vom 18. Oktober 2023 betreffend 
Bundesasylzentrum in Wettingen

Es ist bekannt, dass der Bund in Wettingen ein Bundesasylzentrum mit 200 Plätzen eröffnen 
möchte. Dafür soll die geschützte Sanitätsstelle unter der Schulanlage Margeläcker genutzt 
werden. Der Gemeinderat lehnt dieses Asylzentrum ab. In der Bevölkerung ist eine 
Verunsicherung zu spüren, da befürchtet wird, dass das Asylzentrum trotz der Ablehnung des 
Gemeinderates erstellt werden müsste.

Der Gemeinderat ist gebeten, folgende Fragen dazu zu beantworten: 
1. Wie hat der Kanton auf die Ablehnung des Gemeinderates reagiert?
2. Ist der Gemeinderat der Meinung, dass die Sanitätsstelle die SEM-Kriterien erfüllt? Wenn 

nein, welche konkreten Kriterien werden nicht erfüllt?
3. Es werden bauliche Anpassungen gemacht werden müssen. Wie hoch werden diese 

Kosten geschätzt?
4. Ist der Bund bereit, die Umbaukosten zu übernehmen? Wenn nein, mit welcher 

Begründung lehnt der Bund die Kostenübernahme ab?
5. Steht der Gemeinderat in Verhandlungen bezgl. der Umbaukosten? Wenn ja, was ist der 

aktuelle Stand der Verhandlungen?
6. Würden die 200 Plätze an das von der Gemeinde Wettingen zu erfüllende Kontingent 

angerechnet werden?
7. In den Medien wurde berichtet, dass, zusätzlich Container aufgestellt werden sollen. Zu 

welchem Zweck würden die Container aufgestellt und wo würden die Container platziert 
werden?

8. Woher stammen die zu erwartenden Flüchtenden?
9. Werden auch Familien mit Kindern dabei sein?
10. Welche Vorkehrungen werden getroffen, um Konflikte unter den Geflüchteten und/oder mit 

den SuS zu vermeiden? 
11. Wer ist zuständig, wenn es zu Konfliktsituationen kommen sollte?
12. Ist geplant, das Asylzentrum von der Schulanlage räumlich zu trennen?
13. Wie steht die Schulleitung zu einem Asylzentrum auf dem Schulgelände?
14. Von wem wird das Bundesasylzentrum betrieben werden und wer wird die Kosten für den 

Betrieb und Unterhalt tragen?
15. Mit welchen Auswirkungen wird die Nachbarschaft zu rechnen haben? An wen können 

sich Anwohner richten, wenn sie Fragen oder Beanstandungen haben?
16. Wie werden die Wettinger Bevölkerung und die Einwohnerratsfraktionen über die weitere 

Entwicklung in dieser Sache informiert werden?
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